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Steuerrecht -

Betriebsprüfer
Was tun,  wenn der

Betriebsprüfer nervt?
Eine Betriebsprüfung ist belastend:Sie kostet Zeit, Nerven und Geld.Und wenn der Betriebsprüfer dannauch noch nervt, drängt sich die Fra-ge auf, wie werde ich ihn wieder los?Ein Fall aus der Praxis: Im Rahmeneiner Betriebsprüfung stellt der Prü-fer fest, dass zum Teil auch privateAusgaben als Betriebsausgaben steu-erwirksam gebucht wurden. Um sichdie Zusammenstellung der tatsächli-chen Beträge zu ...
mehr auf Seite 2

Verbraucherrecht -
Gesundheitsfragen

Die Tücken der Berufsun-
fähigkeitszusatzversicherung

bei den Gesundheitsfragen.
Die Versicherungswirtschaft wirbtsehr intensiv mit der Frage, was Sietun würden, wenn Sie durch einenUnfall oder plötzliche Krankheitdauerhaft nicht mehr in der Lagesind, Ihren Beruf auszuüben.Schließlich will man den Lebensstan-dard, den man sich erarbeitet hat,doch auch für diesen Fall erhaltenkönnen. Diese Fragestellung über-zeugt häufig, weshalb Berufstätigesich dazu ...
mehr auf Seite 3

Mietrecht -
Schönheitsreparaturen

Laut Gesetz sind sie
Vermietersache.

In der Regel wird diese Verpflich-tung aber durch individuelle oderformularmäßige Vereinbarungen aufden Mieter abgewälzt. Insbesonderedie in den Formularmietverträgen -häufig standardisiert - aufgenomme-nen, formularmäßigen Vereinbarun-gen bereiten hierbei rechtliche Pro-bleme. Grundsätzlich bejaht derBundesgerichtshof (BGH) die Ab-wälzung der Schönheitsreparaturenvom Vermieter auf den Mieter mit-tels einer ausdrücklichen Vereinba-rung vor dem ...
mehr auf Seite 4
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Das Bundessozialgericht (BSG) hatdie bisherige Praxis der Jobcenter nurZuschüsse in Höhe der gesetzlichenKrankenversicherungsbeiträge zuzahlen, gekippt. Die Jobcenter sindverpflichtet, die Beiträge der priva-ten Krankenversicherung in vollerHöhe zu übernehmen. (Urteil vom18.01.2011 - Aktenzeichen: B 4 AS108/10 R).
Basistarif

Die Bürger, die bis zum 31. Dezem-ber 2008 hilfsbedürftig wurden undHarzt IV oder Grundsicherungsleis-tungen beantragten, waren mit demBezug dieser Leistungen automa-tisch gesetzlich krankenversichert.Durch das Wettbewerbsstärkungs-gesetz der gesetzlichen Krankenver-sicherung war mit Wirkung ab dem1. April 2007 für Personen eine Ver-sicherungspflicht in die gesetzliche

Krankenkasse eingeführt worden.Diese Pflicht bestand, wenn sievorher gesetzlich krankenversichertwaren oder zu dem Personenkreisgehörten, für den die gesetzlicheKrankenversicherung geöffnet war.
Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2009mussten sich alle Bürger kranken-versichern. Wer nicht die Möglich-keit hatte in die gesetzliche Kran-kenversicherung einzutreten, muss-te sich privat versichern. Die priva-ten Krankenversicherer wurden ver-pflichtet, einen so genannten Basis-tarif anzubieten. Sie hatten einenKontrahierungszwang, unabhängigvon eventuellen gesundheitlichenRisiken der Versicherten.

Soweit so gut. Bekanntermaßensteckt der Teufel jedoch im Detail.Gemäß dem Versicherungsaufsichts-gesetz (VAG) sollte der Beitrag fürden Basistarif ohne Selbstbehaltzunächst den Höchstbetrag der ge-setzlichen Krankenversicherungnicht übersteigen. Die Beitragsbe-messung im Jahre 2010 in der ge-setzlichen Krankenversicherung lagbei 4.162,50 Euro. Der Höchstbei-trag in der gesetzlichen Krankenver-sicherung lag daher bei monatlich645,18 Euro (Beitragsbemessungs-grenze x 15,5 Prozent Beitragssatz).
Höchstbeitrag

Dieser Höchstbeitragssatz kann umdie Hälfte gemindert werden, wennansonsten Hilfebedürftigkeit im Sin-ne des SGB II oder des SGB XIIeintreten würde. Der um die Hälftegeminderte Beitragssatz beträgt da-her immer noch 322,59Euro pro Monat. Gemäß§ 26 SGB II sind die Job-center verpflichtet, einenZuschuss zu Versiche-rungsbeiträgen und damitauch für die private Kran-kenversicherung zu zah-len. Bisher wurde derBeitrag auf den Beitrags-satz für Bezieher vonALG II-Leistungen inder gesetzlichen Kran-kenversicherung gedec-kelt. Nunmehr wird eineandere Bezugsgröße ge-nommen und zwar nach der Sozial-versicherungsrechengrößenverord-nung.
Der Gesetzgeber hatte daraufhin diezuständigen Träger angewiesen fürden Bezieher von ArbeitslosengeldII den Beitrag in Höhe der gesetzli-chen Krankenversicherung zu zah-len. Nach weiteren Vorschriften, diesich aus dem SGB II und dem SGBV ergeben, müssten nach einem Be-trag von 881,47 Euro ein vermin-derter Krankenkassenbeitrag von14,9 Prozent als Zuschuss gezahltwerden. Dies wäre ein Betrag von131,33 Euro.
Auch der um die Hälfte geminderteBasistarif würde daher bei SGB II-und SGB XII-Beziehern zur Hilfe-bedürftigkeit führen. Der Leistungs-empfänger steckt in einem Dilem-ma. Gegenüber seinem privaten

Krankenversicherer schuldet er denverminderten Basistarif in Höhe von322,59 Euro. Er erhält jedoch vomLeistungsträger lediglich einen Zu-schuss in Höhe von 131,33 Euro.Außerdem kann er sich gegenüberdem privaten Krankenversicherernicht darauf berufen, dass der Leis-tungsträger nur den Beitrag zur ge-setzlichen Krankenversicherungzahlt.
Regelungslücke

Das BSG hatte in seinem Urteil fol-genden Fall zu entscheiden: EinemRechtsanwalt, der seit seiner Refe-rendarzeit privat kranken- und pfle-geversichert war, wurde die Zulas-sung entzogen. Er war mittellos undmusste SGB II-Leistungen beantra-gen. Das BSG hatte gesehen, dassbei entsprechender Anwendung desSGB II in Verbindung mit dem VAGkeine Regelung bestand, dem Leis-tungsträger die Zahlung der unge-deckten, privaten Krankenversiche-rungsbeiträge aufzuerlegen.
Die Bundesrichter haben ausgeführt,dass es sich um eine gesetzesimma-nente Regelungslücke handeln wür-de. Auf der einen Seite ist der Leis-tungsempfänger verpflichtet, sichgegebenenfalls privat kranken zuversichern, aber auf der anderen Sei-te kann er durch seine Regelleistungden Differenzbetrag nicht aufbrin-gen und kann dies dem privaten Kran-kenversicherungsträger nicht entge-genhalten. Es würde das verfassungs-rechtlich garantierte Existenzmini-mum betroffen sein, wenn der Dif-ferenzbetrag zur privaten Kran-kenversicherung nicht vom Leis-tungsträger übernommen werde.
Diese Regelungslücke könne nurdadurch geschlossen werden, wenndie Leistungsträger verpflichtet wer-den, durch analoge Anwendung auchdie Beiträge zur privaten Kranken-versicherung in voller Höhe zu über-nehmen. Das BSG hat daher folgen-den Tenor gefasst: Bei allen Bezie-hern von SGB II- oder SGB XII-Leistungen sind für die Dauer desLeistungsbezuges die Beiträge zurfreiwilligen Krankenversicherungohne höhenmäßige Begrenzung vondem jeweiligen Träger der Leistungzu übernehmen.
Autor: RAin Ruth Ebeling, Aachen

Sozialrecht - Krankenversicherung
Hartz IV (SGB II) und Grundsicherung (SGB XII) -

wer zahlt die Beiträge zur privaten Krankenversicherung?
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Eine Betriebsprüfung ist belastend:Sie kostet Zeit, Nerven und Geld.Und wenn der Betriebsprüfer dannauch noch nervt, drängt sich die Fra-ge auf, wie werde ich ihn wieder los?
Buchführungsmängel

Ein Fall aus der Praxis: Im Rahmeneiner Betriebsprüfung stellt der Prü-fer fest, dass zum Teil auch privateAusgaben als Betriebsausgaben steu-erwirksam gebucht wurden. Um sichdie Zusammenstellung der tatsäch-lichen Beträge zu ersparen, schätzter die als Aufwand gebuchten priva-ten Aufwendungen auf 1.500 Europro Prüfungsjahr. Dies soll nicht nurzu einer Gewinnerhöhung von 1.500Euro pro Prüfungsjahr führen, son-dern auch zu einer Umsatzsteuer-zahlung von jeweils 285 Euro (19Prozent von 1.500 Euro).
Darüber hinaus will der Betriebsprü-fer die privaten Warenentnahmen fürden hier vorliegenden Hofladen aufder Basis der Pauschalwerte für�Gaststätten mit kalten und warmenSpeisen� nahezu verdoppeln. Auchdies soll zu deutlichen Nachzahlun-gen sowohl bei der Einkommensteu-er als auch bei der Umsatzsteuer füh-ren. Und jetzt kommt es:
Hammer Nr. 1: Diese beiden �Sach-verhalte� reichen dem Prüfer aus, umBuchführungsmängel anzunehmenund Sicherheitszuschläge - ebenfallsin bemerkenswerter Höhe - vorzu-nehmen. Hammer Nr. 2: Der Be-triebsprüfer leitet aus diesen Grün-den ein Strafverfahren ein.
Im Rahmen der Schlussbesprechungerfolgt bei den als Aufwand gebuch-ten, privaten Kosten eine Einigungim Schätzungswege auf die Hälfte,also auf 750 Euro pro Prüfungsjahr.Die Erhöhung der Warenentnahmenentfällt vollständig, da der Betriebs-prüfer letztendlich einsieht, dass einHofladen nicht mit einer Gaststättezu vergleichen ist. In der Folge istdenklogisch von Buchführungsmän-geln keine Rede mehr, so dass daseingeleitete Steuerstrafverfahren zu-rückgezogen wird.
Zugegeben, es ist selten geworden,dass ein Betriebsprüfer die Sache-bene aus den Augen verliert und diepersönliche Auseinandersetzung inden Vordergrund rückt. Ganz aus derWelt ist die Pflege der Animositäten

Nachlass nur dann hinzugerechnetwerden, wenn zwischen der Schen-kung und dem Tode des Erblassersnicht mehr als zehn Jahre verstri-chen sind. Schenkungen außerhalbder Zehn-Jahres-Frist an sonstigePersonen erhöhen daher den Pflicht-teilsergänzungsanspruch nicht.
Zugewinngemeinschaft

Auch Schenkungen unterhalb dieserZehn-Jahres-Grenze fallen nur dannzu 100 Prozent in den Pflichtteils-ergänzungsanspruch, wenn zwi-schen Schenkung und Tod des Erb-lassers nicht mehr als ein Jahr ver-strichen ist. Ansonsten wird provollendetem Jahr zwischen demTode des Erblassers und der Schen-kung eine so genannte Abschmelzungum jeweils zehn Prozent vorgenom-men. Daraus folgt, dass Schenkun-gen an Ehegatten gene-rell und an sonstige Per-sonen kurz vor demAbleben kein geeignetesInstrument darstellen,um Pflichtteilsansprü-che unliebsamer, naherVerwandter zu reduzie-ren.
In der Praxis ist dem-gemäß darauf zu achten,dass Übertragungsver-träge nicht schenkungs-rechtlicher Art sind,wenn man sein Ziel derPflichtteilsreduzierungerreichen will. Stattdes-sen muss man sie an eine Gegenleis-tung koppeln. Bei Eheleuten, die imgesetzlichen Güterstand der Zuge-winngemeinschaft leben, bietet sichnoch eine andere Lösung. Sie kön-nen die Zugewinngemeinschaft(kurzfristig) beenden. Mit dem Endeder Zugewinngemeinschaft wird derZugewinnausgleich an den andernEhepartner durchgeführt. Dieser Zu-gewinnausgleich ist keine Schenkungund unterliegt auch keiner Steuer.Danach kann dann wieder der Gü-terstand der Zugewinngemeinschaftvereinbart werden. Das ist die sogenannte Güterstandsschaukel. DerBundesfinanzhof hat diesen Weg ab-gesegnet, anwaltliche Beratung ist in-sofern jedoch unerlässlich.

Autor: RA Erwin Henß, Worms

Besonders nahe Angehörige, zu de-nen die Abkömmlinge, der überle-bende Ehegatte respektive der ein-getragene Lebenspartner sowie auchdie Eltern zählen, letztere jedoch nur,sofern es keine Abkömmlinge gibt,haben ein Pflichtteilsrecht. Das heißtsie haben einen Anspruch auf eineGeldzahlung gegen den oder die Er-ben, falls sie selbst nicht zu Erbenbestimmt wurden. Die Höhe diesesPflichtteilsanspruches entsprichtder Hälfte des gesetzlichen Erban-spruches.
Pflichtteilsergänzungsanspruch
Nicht selten kommt es in der Praxisvor, dass der Erblasser nichtwünscht, dass einer dieser nahenAngehörigen, beispielsweise einnichteheliches Kind zu dem keinKontakt besteht, einen hohen

Pflichtteilsanspruch realisierenkann. In Unkenntnis der Rechtslagewird daher noch zu Lebzeiten Ver-mögen unentgeltlich auf Personenübertragen, in der Hoffnung, damitden Pflichtteilsanspruch des unlieb-samen, nahen Angehörigen zu redu-zieren oder ganz auszuschließen.
Doch Vorsicht, nach § 2325 Bürger-liches Gesetzbuch (BGB) werdenSchenkungen, die einem Ehepartnergemacht wurden, dem Nachlass hin-zu gerechnet. Bei Schenkungen anden Ehegatten gibt es keine zeitlicheBeschränkung. Bei Schenkungen ansonstige Personen gibt es dagegeneine zeitliche Grenze, wonachSchenkungen an diese Personen dem

jedoch nicht, und das nervt dannwirklich. Reflexartig kommen einemBeschwerde, Dienstaufsichtsbe-schwerde und Sachaufsichtsbe-schwerde in den Sinn. Wer eine die-ser Beschwerden gegenüber einerBehörde schon mal eingereicht hat,weiß um die Erfolglosigkeit. Nichtumsonst spricht der Volksmund in-soweit von den drei kleinen �f�: form-los, fristlos, fruchtlos.
Befangenheit

Sie können sich die Energie - fürwelche Beschwerde auch immer -sparen. Der Vorgesetzte des Be-triebsprüfers, der Sachgebietsleiter,wird seinen Mitarbeiter in Schutznehmen. Der Vorgesetzte des Sach-gebietsleiters, der Vorsteher des Fi-nanzamts, hat nicht einmal Lust, sichüberhaupt mit dem Thema zu be-schäftigen. Am Ende bleibt also einauf Jahre belastetes Klima zwischenFinanzamt, Betriebsprüfer und Steu-erbürger, ohne dass damit etwas er-reicht wurde.
Die Alternative dazu liegt in einemAntrag wegen �Besorgnis der Befan-genheit�. In diesem Antrag ist - sach-lich - zu schildern, warum ein Grundvorliegt, der geeignet ist, Misstrau-en gegen die Unparteilichkeit desBetriebsprüfers zu rechtfertigen.Gelingt das, wird sich sein Vorge-setzter für die Ablösung des Prüfersdurch einen Kollegen entscheiden.Von dem neuen Betriebsprüfer wer-den Sie ganz sicher keine Geschenkeerhalten. Er wird sich jedoch auf derSachebene bewegen und Ihnendarüber hinaus Respekt zollen, dassSie es geschafft haben, seinen Kolle-gen, der die Sachebene verlassen hat,los zu werden.
Autor: StB Frank Hartmann, Solin-gen

Erbrecht -
Güterstandsschaukel
Schenkungen contra Pflichtteil.

Steuerrecht - Betriebsprüfer
Betriebsprüfung: Was tun,

wenn der Betriebsprüfer nervt?

Recht lustig
Bei der Gerichtsverhandlung gegenden Exhibitionisten gelingt es demflinken Angeklagten, sich blitzartigvor der jungen Richterin zu entklei-den. Die Dame wendet sich an denStaatsanwalt und ordnet an: �DasVerfahren wird wegen Geringfügig-keit eingestellt.�
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Die Versicherungswirtschaft wirbtsehr intensiv mit der Frage, was Sietun würden, wenn Sie durch einenUnfall oder plötzliche Krankheitdauerhaft nicht mehr in der Lagesind, Ihren Beruf auszuüben.Schließlich will man den Lebensstan-dard, den man sich erarbeitet hat,doch auch für diesen Fall erhaltenkönnen. Diese Fragestellung über-zeugt häufig, weshalb Berufstätigesich dazu entscheiden, sich und ihreFamilie mit einer Berufsunfähigkeits-zusatz versicherung (BUZ) abzusi-chern.
Falsche Angaben

Der Versicherungsvermittler gehtdann diesbezüglich einen Katalog anGesundheitsfragen mit dem Versi-cherungsnehmer durch. Anhand die-ser Gesundheitsfragen prüft die Ver-sicherung, ob sie das Risiko, näm-lich die Möglichkeit, dass der Versi-cherungsnehmer Leistungen aus die-ser Versicherung beanspruchenkönnte, absichert. Aufgrund dessensind diese Gesundheitsfragen für dieVersicherer sehr wichtig. Im Versi-cherungsfall sind sie oft Streitstandder Auseinandersetzung zwischeneiner Versicherung und einem Versi-cherungsnehmer, der Leistungen ausseiner BUZ begehrt.
Im Versicherungsfall kommt es häu-fig dazu, dass Leistungen gegenüberdem Versicherungsnehmer damitzurückgewiesen werden, er habezum Zeitpunkt der Antragsstellungentweder falsche Angaben zu denGesundheitsfragen getätigt oder die-se seien nicht vollständig gewesen.Daher trete die Versicherung zurückoder fechte den Vertrag an. Die Ver-sicherung, die mitunter jahrelangPrämien kassiert hat, will damit ver-hindern, eine mehrjährige Rentenleis-tung an den Versicherungsnehmerzahlen zu müssen.
Dann sollte sich der Versicherungs-nehmer die Hilfe eines Spezialisten,also eines Fachanwaltes für Versi-cherungsrecht, sichern. Nur so kann

er mit der Versicherung �auf Augen-höhe� streiten.
Versicherungsagent

Die Gesundheitsfragen für die BUZsind bei Eingehung des Vertragesselbstverständlich umfassend undrichtig zu beantworten. Doch häufigkommt es zu Missverständnissenoder anderen Unzulänglichkeitenzwischen dem Versicherungsnehmerund dem Versicherungsvermittler.Ferner kommt es darauf an, ob derVermittler ein Versicherungsmaklerist, der vom Versicherungsnehmerselbst beauftragt wurde.
Es kann sich ja auch um einen Agen-ten handeln, der nahezu ausnahms-los für das entsprechende Versiche-rungsunternehmen tätig ist. Am 10.Dezember 2010 hat das Oberlandes-gericht (OLG) Hamm festgestellt,dass sich die Versicherung nichtimmer so elegant von ihren Ver-pflichtungen lösen kann, wenn dieGesundheitsfragen nicht richtig odernicht vollständig angegeben wordensind (Aktenzeichen 20 U 21/09).
Falls der Versicherungsnehmer dieGesundheitsfragen gegenüber demVersicherungsagenten, der das An-tragsformular ausfüllt, unvollständigbeantwortet, hat der Versicherungs-agent für die nach Sachlage gebote-nen Rückfragen zu sorgen. Häufigergibt sich aus den Antworten deszukünftigen Versicherungsnehmersdie Notwendigkeit einer Nachfrage.Unterlässt der Versicherungsagentjedoch eine solche Nachfrage, so gehtdies nach dem Urteil des OLG Hammzu Lasten des Versicherers.
Dies gilt auch dann, wenn der Versi-cherer von den Umständen, die An-lass zur Rückfrage gegeben haben,keine Kenntnisse erlangt hat. DerVersicherer kann sich dann nachTreu und Glauben nicht mehr aufdie Unvollständigkeit der Angabendes Antragstellers berufen. Jeden-falls muss die Versicherung dem Ver-sicherungsnehmer immer beweisen,dass dieser fehlerhafte oder unvoll-ständige Angaben gemacht hat.
Autor: RA Dr. Eberhard Frohnecke,Osnabrück

Verbraucherrecht -
Gesundheitsfragen

Das Thema Markenverletzung im Internet lässt sich
anhand des Beispiels der so genannten Google-

AdWords-Kampagnen sehr gut illustrieren.
Es handelt sich dabei um die Mög-lichkeit durch den Kauf so genann-ter Schlüsselwörter im Rahmen desEinsatzes der bekannten Internet-Suchmaschine Dritte zielgerichtetauf unternehmenseigene Anzeigenund damit die unternehmenseigeneWebseite zu leiten.

Keywords
Zu diesem Zweck werden Schlüs-selwörter, die das beworbene Pro-dukt, beziehungsweise die Dienst-leistung eines bestimmten Unterneh-mens beschreiben, zuvor von demNutzer erworben. Gibt ein poten-tieller Kunde des werbenden Unter-nehmens diesen, oder einen ähnli-chen Begriff als Suchanfrage in die

Suchmaschine ein, bekommt er ne-ben den gewöhnlichen Suchergebnis-sen auch zu dem eingegebenen Be-griff passende AdWords Anzeigenangezeigt. Für jede Werbe-Kampag-ne muss ein Inserent eines oder meh-rere Stichwörter, die Keywords, an-geben unter denen die von ihm selbsterstellten Anzeigen bei Google er-scheinen sollen.
Im Einzelfall kann die Benutzungvon bestimmten, unter Umständenbereits markenrechtlich geschützten,Begriffen im Rahmen solcher Anzei-gen bereits als Markenverletzunganzusehen sein. Das hat sogar zivil-rechtliche Folgen, die sich sehr em-pfindlich im Geldbeutel niederschla-gen. In einer Entscheidung vom 23.März 2010 (Aktenzeichen C-236/10) hat der Europäische Gerichts-

Wirtschaftsrecht -
Markenverletzung

Berufsunfähig, was nun? Die Tücken
der Berufsunfähigkeitszusatzversicherung

bei den Gesundheitsfragen.
hof klargestellt, dass in der Benut-zung fremder, als Marke registrier-ter Bezeichnungen im Einzelfall eineMarkenverletzung liegen kann.

Geschützte Begriffe
Das ist der Fall, wenn Unternehmerzu einem Schlüsselwort, das einereingetragenen Marke entspricht, An-zeigen bei Google einblenden lassen,aus denen für einen Durchschnitts-user nicht oder nur schwer zu erken-nen ist, von welchem Unternehmennun die Waren oder Dienstleistun-gen stammen.
Denn insoweit erscheint die entspre-chende Anzeige unmittelbar, nach-dem ein Nutzer der Internet-Such-maschine den markenrechtlich ge-schützten Begriff alsSuchwort eingegebenhat. Damit ist die Mar-ke für den Suchendeneben auch in ihrer Ei-genschaft als Suchwortsichtbar. Das kanndazu führen, dass sichder Internetnutzer hin-sichtlich des Ur-sprungs der Waren oderDienstleistungen irrenkann, die mit dem je-weiligen Begriff in Zu-sammenhang stehen.Damit ist die her-kunftshinweisende Funktion derMarke beeinträchtigt und es kanneine Markenverletzung vorliegen.
Letztlich ist es jedoch Aufgabe desjeweiligen nationalen Gerichts, imEinzelfall zu würdigen, ob eine Mar-kenverletzung vorliegt. Gerade die-se Entscheidung des EuGH zeigt,dass es brandgefährlich ist, marken-rechtlich schutzfähige Begriffe un-geprüft oder ohne entsprechende Re-gistrierung im Internet zu benutzen.
Die Chancen aber auch die enormenRisiken im Zusammenhang mit derMonopolisierung von Wort- undBildzeichen im geschäftlichen Ver-kehr, sollten zu den ersten Überle-gungen gehören, die Unternehmer imZuge der Gründung anstellen.
Autor: RA Olaf Kretzschmar, Stampe
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

angemessenen Rahmen bewegenmuss, zum Beispiel � drei Jahre für Küchen, Bäder und    Duschräume; � fünf Jahre für Wohn- und Schlaf-    räume, Flure, Dielen und Toilet-    ten; � sieben Jahre für sonstige Räume     sowie Lackierarbeiten an Innen-     türen, Fenstern und Heizkör-     pern.
Dabei handelt es sich allerdings umRichtwerte, eine starre Fristenrege-lung ist unzulässig.

Renovierungsintervall
Dem Mieter muss die Möglichkeitbleiben, seine Renovierungsmaßnah-men und die Intervalle dem tatsäch-lichen Renovierungsbedarf anzupas-sen. Vertragsklauseln, in denen nurdie (an sich zulässigen) Fris-ten aufgeführt werden unddie keinen ausdrücklichenHinweis auf deren Flexibili-tät enthalten, werden nachAuffassung des BGH alsstarrer Fristenplan angese-hen. Sie sind wegen unange-messener Benachteiligungdes Mieters unwirksam.

Gleiches gilt bei Formulie-rungen, durch die ein länge-res Renovierungsintervallausdrücklich ausgeschlos-sen wird, beispielsweisedurch die Wortwahl�spätestens", �längstens", �mindes-tens" und ähnlichem. Es gilt derGrundsatz, dass dem Mieter vertrag-lich nicht das Argument genommenwerden darf, dass die angemietetenRäume trotz Ablauf der Frist für dieSchönheitsreparaturen noch nicht re-novierungsbedürftig sind.
Problematisch sind auch so genann-te Kostenquotenklauseln. Durch siesollen Fälle geregelt werden, in de-nen der Mieter mangels Ablauf dervereinbarten Frist noch keine Schön-heitsreparaturen schuldet, aber einequotenmäßige Kostenbeteiligungvereinbart werden soll. Der BGH hatdie zulässige Möglichkeit einer Kos-tenbeteiligung in Form einer prozen-tualen Quote eingeräumt. Eine Quo-tenklausel, die sich bei der Berech-nung des Mieteranteils auf starreFristen bezieht, ist aber unwirksam.

In der Regel wird diese Verpflich-tung aber durch individuelle oderformularmäßige Vereinbarungen aufden Mieter abgewälzt. Insbesonderedie in den Formularmietverträgen -häufig standardisiert - aufgenomme-nen, formularmäßigen Vereinbarun-gen bereiten hierbei rechtliche Pro-bleme. Grundsätzlich bejaht derBundesgerichtshof (BGH) die Ab-wälzung der Schönheitsreparaturenvom Vermieter auf den Mieter mit-tels einer ausdrücklichen Vereinba-rung vor dem Hintergrund, dass diesVerkehrssitte geworden ist.
Benachteiligung

Soweit individuell ausgehandelteund getroffene Vereinbarungen überden Umfang der Schönheitsrepara-turen und der Renovierungsfristennicht die Grenzen der Sittenwidrig-keit überschreiten, sind sie zulässig.Formularmäßige Vereinbarungensind indes anhand von § 307 Bür-gerliches Gesetzbuch (BGB) dahin-gehend zu überprüfen, ob sie eineunangemessene Benachteiligung desMieters enthalten.
Begrifflich sind die Schönheitsrepa-raturen vom Schadensersatz abzu-grenzen. Der Mieter haftet grund-sätzlich auch ohne vertragliche Ver-einbarung für die von ihm verursach-ten Schäden (etwa Brandlöcher imFußbodenbelag). Schönheitsrepara-turen beinhalten deshalb ausschließ-lich Maßnahmen aufgrund normalerAbnutzung und nicht überobligato-rischen Gebrauchs der Mieträume.
Unter den Begriff �Schönheitsrepa-raturen� fallen laut BGH (aus-schließlich) �das Tapezieren, An-streichen oder Kalken der Wändeund Decken, das Streichen der Fuß-böden, Heizkörper einschließlichHeizrohre, der Innentüren sowie derFenster und Außentüren von innen�.Diese Begriffsdefinition ist sicherlichteilweise nicht mehr zeitgemäß,zumindest was das �Kalken vonWänden und Decken� und �dasStreichen von Fußböden� betrifft.
Eine brauchbare Orientierungshilfekönnte der nicht in das Gesetz über-nommene § 554 a BGB bringen, mit

dem der Rechtsausschuss die Schön-heitsreparaturen definieren wollte.Die dortige Definition für Schön-heitsreparaturen lautet: �Arbeitenzur Beseitigung von Abnutzungeninnerhalb des Wohnraums, wie siedurch den vertragsgemäßen Ge-brauch entstehen.�
Vertragsklauseln

Bei Wohnraummietverträgen kannder Mieter durch formularmäßigeMietverträge nur zur Durchführungder laufenden Schönheitsreparaturenverpflichtet werden. Eine Anfangs-oder Endrenovierung gehören jedochnicht dazu. Daher ist auch eine for-mularmäßige Vereinbarung im Miet-vertrag unwirksam, die den Mieterunabhängig vom Ablauf bestimmterFristen zur Endrenovierung ver-pflichtet. Mit einer derartigen Klau-sel verstößt der Vermieter gegen §

307 BGB. Gleiches gilt für die Ver-pflichtung des Mieters zur Anfangs-renovierung in einem formularmäßi-gen Mietvertrag. Anderenfalls wür-den dem neuen Mieter - entgegenständiger Rechtsprechung des BGH- die Schönheitsreparaturen des Vor-mieters auferlegt.
Zur Wirksamkeit und Unwirksam-keit von formularmäßigen Klauselnzur Übertragung der Schönheitsre-paraturen auf den Mieter gibt es eineVielzahl teils höchstrichterlicherUrteile. Hieraus lässt sich allerdingskeine allgemein verbindliche Formu-lierung für eine formularmäßige Ver-einbarung herleiten. Daher steht nachwie vor jede einzelne Klausel auf ihreVereinbarkeit mit den § 305 ff. BGBauf dem Prüfstand. Insbesondere giltdies für die so genannte Renovie-rungsfrist, die sich im üblichen und

Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen gelten fürdie Wirksamkeit derartiger Quoten-klauseln: � Koppelung der Fristen und Pro-     zentsätze an die üblichen Reno-     vierungsfristen; � unverbindlicher Kostenvoran-     schlag des Vermieters; � Beginn des Fristenlaufs laut Fris-    tenplan nicht vor Beginn des    Mietvertrages; � keine Untersagung des Selbstvor-    nahmerechts des Mieters durch     Eigenarbeit.
Die Höhe der Quote muss aus dervertraglichen Regelung heraus zwei-felsfrei zu ermitteln sein. Das giltvor allem, wenn der Berechnung derKostenbeteiligung durch besondereUmstände längere Fristen zugrundezu legen sind, als die im Mietvertragvorgesehenen, regulären Fristen.Sind mehrere Berechnungsartenmöglich, ist die Quotenregelungs-klausel unwirksam.
Diese Unwirksamkeit hat aber nichtzwingend zur Folge, dass die for-mularmäßige Abwälzung der Reno-vierungsverpflichtung auf den Mie-ter unwirksam ist. Wenn eine un-wirksame Kostenquotenklausel miteiner wirksamen Renovierungsklau-sel gekoppelt ist, bleibt die Reno-vierungsklausel trotzdem wirksam.Grundsätzlich gilt, dass starre Fris-ten unangemessene Benachteiligun-gen des Mieters beinhalten und da-her formularvertraglich unwirksamsind.
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Mietrecht - Schönheitsreparaturen
Aus dem Gesetz ergibt sich zunächst die Verpflichtung des Vermieters

die Schönheitsreparaturen zu tragen.


